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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 1985 von der Fakultät 
Rechtswissenschaft der Universität Bielefeld als Dissertation angenommen. Die 
Anregung für die Behandlung des Themas entsprang einer Diskussion des 
Verfassers  mit Herrn Prof.  Dr. Raymond Baeyens (EG-Kommision, Brüssel) 
über das Urteil des Gerichtshofes der Gemeinschaften in der Rechtssache 
Newth. 

Das Manuskript entstand im wesentlichen während meiner Tätigkeit als 
Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches  Recht und 
Völkerrecht in Heidelberg. Zahlreichen Kolleginnen und Kollegen am Institut 
danke ich für fachliche und persönliche Unterstützung, ebenso den stets 
hilfsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bibliothek. Ohne die 
umgehende und konstruktive Korrektur des Manuskripts durch meinen 
Doktorvater, Herrn Prof.  Dr. Jochen Abr. Frowein (Heidelberg), hätte ich die 
Arbeit in Heidelberg kaum weitgehend beenden können. Ihm möchte ich an 
dieser Stelle zugleich besonders für die zahlreichen wissenschaftlichen Anregun-
gen in der gemeinsamen Zeit in Bielefeld und Heidelberg danken. Der 
eingehenden Zweitbegutachtung durch Herrn Prof.  Dr. Meinhard Hi l f (Biele-
feld) verdanke ich weitere wertvolle Hinweise für die Veröffentlichung. 

Die schnelle Erstellung des Manuskripts wäre ohne die Einschaltung des 
Textstudios Gross in Heidelberg nicht gelungen, der Druck angesichts techni-
scher Schwierigkeiten ohne die Geduld des Verlages und die freundliche 
Betreuung durch Frau Gertraude Michitsch nicht möglich gewesen. An den 
Druckkosten haben sich dankenswerterweise die Fakultät für Rechtswissen-
schaft der Universität Bielefeld und die Kommission der Europäischen Gemein-
schaften beteiligt. 

Das Manuskript wurde weitgehend im September 1984 abgeschlossen. Die 
Fundstellen der inzwischen in der amtlichen Sammlung veröffentlichten  Ent-
scheidungen des EuGH wurden eingearbeitet. Sonstige spätere Hinweise 
konnten nur ganz vereinzelt aufgenommen werden. 

Bielefeld, im April 1986 
Hans-Heinrich  Lindemann 
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Einleitung 

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat seit der Aufnahme 
seiner Tätigkeit im Jahre 1953 über 400 Urtei le in Dienstrechtsstreitigkeiten 
erlassen. Dies entspricht etwa einem Dr i t te l der Entscheidungen des Gerichtsho-
fes insgesamt1. D ie Rechtsprechung in Personalsachen steht jedoch ganz i m 
Schatten seiner Urtei le in anderen Bereichen des Gemeinschaftsrechts. Mono-
graphische Darstellungen, die sich speziell der Dienstrechtsjudikatur widmen, 
fehlen fast vol lständig2 . 

Diese Untersuchung konzentriert sich auf die Rechtsprechung zu den 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen i m Personalrecht. Ihre Behandlung weist 
vielfältige Bezüge zu Problemen des Gemeinschaftsrechts und des allgemeinen 
Völkerrechts auf: Die Übernahme allgemeiner Rechtsgrundsätze in die Rechts-
ordnung der Europäischen Gemeinschaften findet ihr Vorb i ld i m allgemeinen 
Völkerrecht 3 . Begriff  und Abgrenzung dieser Grunsätze für das Völkerrecht 

1 Zu Zahlenangaben siehe Rogalla, Kommentierung von Art. 212 EWG-V, in: von der 
Groeben/von Boeckh/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EWG-Vertrag, Band 2 (3. 
Aufl. 1983), S. 797 ff.  (812, Rn. 14); ders., Dienstrecht der Europäischen Gemeinschaften 
(1981), S. 206 und 259; Henrichs, Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in 
Personalsachen, EuR 15 (1980), S. 134 ff.  (134, Anm. 4); für 1982 und 1983 siehe den 
Sechzehnten Gesamtbericht 1982, S. 33 f. und den Siebzehnten Gesamtbericht 1983, S. 33. 

Am 4. August 1978 hat die Kommission dem Rat einen Verordnungsvorschlag 
unterbreitet, um die starke Belastung des Gerichtshofs durch Personalsachen zu 
verringern (ABL Nr. C 225/6 vom 22.9.1978). Darin ist die Errichtung eines Verwaltungs-
gerichts der Europäischen Gemeinschaften vorgesehen. Dieses Gericht ist nach dem 
Vorschlag die einzige Tatsacheninstanz, während in bestimmten Fällen eine Revision zum 
EuGH möglich sein soll, nämlich wenn die Verletzung wesentlicher Formvorschriften,  der 
Gemeinschaftsverträge,  des Statuts oder der BS Β oder auch „eines sonstigen rechtserheb-
lichen Rechtssatzes oder Rechtsgrundsatzes vorliegt." Die Zulässigkeit der Zwischen-
schaltung eines Verwaltungsgerichts ist rechtlich umstritten, weil der EuGH gemäß Art. 
179 EWG-V für Dienstrechtsstreitigkeiten zuständig und eine Einschränkung dieser 
Zuständigkeit zweifelhaft  ist, vgl. Rogalla, Dienstrecht, S. 238. Eingehend dazu Vander-
sanden, Considérations sur la proposition de créer un tribunal du contentieux du 
personnel, in: Rechtsvergleichung, Europarecht und Staatenintegration, Gedächtnis-
schrift  für Léontin-Jean Constantinesco (1983), S.841 ff. 

2 Die Rechtsprechung ist weitgehend berücksichtigt bei Rogalla, Dienstrecht; ders., 
Fonction publique européenne (1982); zum älteren deutschen Schrifttum siehe Brückner, 
Das Recht der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (1971), und Schröder, Die 
„wohlerworbenen Rechte" der Bediensteten in der Rechtsprechung des Gerichtshofes der 
Europäischen Gemeinschaften (1969); zum ausländischen Schrifttum siehe etwa Van de 
Meersche, Het europees openbaar ambt (1965) und Henry, La fonction publique 
européenne (1961). — Weiteres Schrifttum, insbesondere Aufsatzliteratur,  wird im 
Zweiten Teil genannt. 

3 Dazu heißt es bei Heldrich, Die allgemeinen Rechtsgrundsätze der außervertraglichen 
Schadenshaftung im Bereich der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft  (1961), S. 12: 

2 Lindemann 
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sind trotz intensiver Behandlung im Schrifttum nicht geklärt4. Ihre Bedeutung 
für das Völkerrecht ist — vor dem Hintergrund seiner zunehmenden Kodifizie-
rung — umstritten. Teils wird ihnen für die Zukunft eine geringere, teils eine 
wichtigere Rolle zuerkannt5. 

Allgemeine Rechtsgrundsätze in der Personalrechtsprechung des EuGH 
haben jedoch auch mit der Institution des europäischen öffentlichen  Dienstes als 
solcher zu tun. Die Gemeinschaften sind — nach der U N und ihren Unterorga-
nisationen — mit über 18.000 Bediensteten der zweitgrößte internationale 
Arbeitgeber6. Die Frage nach dem Inhalt der allgemeinen Rechtsgrundsätze hat 
also zunächst für die Angehörigen der Gemeinschaftsverwaltung selbst Bedeu-
tung. 

Der europäische öffentliche  Dienst ist darüberhinaus Teil einer auf Integra-
tion ausgerichteten supranationalen Organisation, die sich von anderen interna-
tionalen Organisationen in vieler Hinsicht unterscheidet. Sie hat etwa Befugnis-
se zu direkten Eingriffen  in die Rechte einzelner Marktbürger und kann—durch 
unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht — Rechte und Pflichten für sie 
erzeugen. Die Art und Weise, wie sich eine solche Organisation gegenüber ihren 
Bediensteten verhält, kann auch für die Ausübung ihrer sonstigen Kompetenzen 
erheblich sein. Im nichtpersonalrechtlichen Gemeinschaftsrecht sind allgemeine 
Rechtsgrundsätze gerade in jüngster Zeit vielfach im Zusammenhang mit der 
Wahrung von Grundrechten durch die Gemeinschaftsgewalt behandelt wor-
den7. Eine umfassende Untersuchung der Dienstrechtsprechung kann den 
Beitrag des Personalrechts zu diesem Aspekt des Gemeinschaftsrechts aufzei-
gen. 

„Bei der Deutung der...allgemeinen Rechtsgrundsätze ist zunächst zu beachten, daß es sich 
hier um einen aus dem Völkerrecht entliehenen Begriff  handelt." Gilsdorf,  Kommentie-
rung von Art. 215 Abs. 2 EWG-V, in: von der Groeben/von Boeckh/Thiesing/Ehlermann, 
Kommentar zum EWG-Vertrag, Band2 (3. Aufl. 1983), S. 884 ff.  (889, Rn. 12) führt  dazu 
aus: „Die dem EuGH damit übertragene Aufgabe ähnelt derjenigen des Haager 
Internationalen Gerichtshofs, der ebenfalls nach den von zivilisierten Nationen anerkann-
ten allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu entscheiden hat." Vgl. dazu auch Ipsen, Europä-
isches Gemeinschaftsrecht (1972), S. 114. 

4 Eingehend dazu Vitanyi, Les positions doctrinales concernant le sens de la notion de 
„principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées", RGDIP 86 (1982), 
S. 48 ff. 

5 So heißt es bei Menzel/Ipsen, Völkerrecht (2. Aufl. 1979), S. 87: „Die Bedeutung der 
allgemeinen Rechtsgrundsätze als Rechtsquelle nimmt ständig ab; zahlreiche Rechts-
grundsätze sind schon zu Normen des Völkergewohnheitsrechts oder zu Vertragsnormen 
geworden." Siehe andererseits Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht. Theorie und 
Praxis (3. Aufl. 1984), S. 380 ff.,  die auf die zunehmende Bedeutung besonders der 
regionalen Rechtsgrundsätze hinweisen (S. 385). 

6 Zahlenangaben aus: Siebzehnter Gesamtbericht 1983, S. 29 f. und 33; für die U N und 
ihre Unterorganisationen vgl. Busch, Dienstrecht der Vereinten Nationen (1981), S. 7 ff. 

7 Siehe etwa Kutscher, Der Schutz der Grundrechte im Recht der Europäischen 
Gemeinschaften, in: Kutscher/Rogge/Matscher (Hrsg.), Der Grundrechtsschutz im 
Europäischen Gemeinschaftsrecht (1982), S. 35 ff. 
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Allgemeine Rechtsgrundsätze sind seit langem in den meisten Mitgl iedstaaten 
der E G als verwaltungsrechtliche Prinzipien anerkannt und von der Rechtspre-
chung angewendet worden 8 . Dies gi l t auch für die Dienstgerichte anderer 
internationaler Organisationen 9 . Das Personalrecht dieser Organisationen wi rd 
weitgehend als internationales Verwaltungsrecht 10 bezeichnet. Die Bedeutung 
dieser Rechtsmaterie für das allgemeine Völkerrecht ist oft hervorgehoben 
worden 1 1 . Die allgemeinen Rechtsgrundsätze des europäischen öffentlichen 
Dienstes können für das allgemeine Verwaltungsrecht der Gemeinschaften und 
der Mitgliedstaaten sowie für das Personalrecht — sei es der EG-Mitgl iedstaa-
ten, sei es anderer internationaler Organisationen — als Vorb i ld d ienen1 2 . 

I m ersten Teil dieser Arbei t soll der Begriff  der allgemeinen Rechtsgrundsätze 
für das Völkerrecht, das Gemeinschaftsrecht und das Dienstrecht internationa-
ler Organisationen (einschließlich der Europäischen Gemeinschaften) abge-
grenzt und umschrieben werden. 

Der zweite und Haupt te i l der Untersuchung geht zunächst kurz auf die 
Kompetenz des E u G H zur Anwendung allgemeiner Rechtsgrundsätze ein. 
Einer Erörterung der einzelnen Grundsätze geht die Darstellung der Rechtspre-

8 Siehe für das deutsche Recht Wolff/Bachof,  Verwaltungsrecht I (9. Aufl. 1974), S. 120 
ff.,  § 251; für die Niederlande In t'Veldt, Beginselen van behoorlijk bestuur (2. Aufl. 1979); 
für Belgien Delpérée, Droit constitutionnel (1980), S. 67 f.; Buch, A propos des principes 
généraux dans l'élaboration jurisprudentielle des actes administratifs, in: Miscellanea W.J. 
Ganshof van der Meersch, Band I I I (1972), S. 417 ff.;  für Frankreich Nitsch, Les principes 
généraux du droit a l'épreuve du droit public économique, RDP 97 (1981), S. 1549 ff.; 
eingehend dazu Rengeling, Rechtsgrundsätze beim Verwaltungsvollzug des Europäischen 
Gemeinschaftsrechts (1977), S. 111-168. 

9 Akehurst, The Law Governing Employment in International Organizations (1967), 
S. 72 ff. 

1 0 Der hier verwendete Begriff  des internationalen Verwaltungsrechts ist zu unterschei-
den von dem kollisionsrechtlichen Parallelbegriff  zum internationalen Privatrecht; dazu 
Hoffmann,  Internationales Verwaltungsrecht, in: von Münch (Hrsg.), Besonderes Ver-
waltungsrecht (5. Aufl. 1979), S. 783 ff. 

1 1 Etwa bei Bernhardt, Qualifikation und Anwendungsbereich des internen Rechts 
internationaler Organisationen, in: Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, 
Heft 12 (1971), S. 39 ff.;  Jenks, The Proper Law of International Organisations (1962), S. 
256 ff. 

1 2 Bei Schröder, Der europäische Dienst im Spannungsfeld staatlicher und überstaatli-
cher Konzeptionen, ZBR 22 (1974), S. 173 ff.  (179) heißt es allgemein dazu: 

„Der europäische Dienst kann aber nicht nur einen Beitrag zur Integration auf 
Gemeinschaftsebene liefern. Er besitzt auch eine integrierende Wirkung einerseits im 
Verhältnis der Mitgliedstaaten untereinander, andererseits im Verhältnis der internationa-
len und europäischen Organisationen untereinander. Diese integrierende Wirkung ergibt 
sich aus einem Rückkopplungseffekt.  Es ist mit Recht bemerkt worden, daß vom 
europäischen Dienst eine starke Ausstrahlung auf die Angleichung des innerstaatlichen 
Dienstrechts ausgehen kann. Sofern der europäische Dienst die beste Regelung darstellt, 
werden die Mitgliedstaaten auf die Dauer in ihrem eigenen Interesse dahinter nicht 
zurückbleiben wollen. Das europäische Dienstrecht kann so zum Vorbild der europä-
ischen Integration in einem Teilbereich werden. 

Ganz ähnliche Schlußfolgerungen lassen sich für die internationalen und europäischen 
Organisationen ziehen. Auch hier vermag das Dienstrecht der Gemeinschaften zu einem 
Vorbild zu werden." 

2* 


